
 

LVR-Louis-Braille-Schule 

Förderschwerpunkt Sehen 

   
   
   

LVR-Louis-Braille-Schule ∙ Meckerstraße 1 ∙ 52353 Düren   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
 

4
6
5
-0

0
1
-0

4
.2

0
1
9
 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

Besucheranschrift: 52353 Düren (Nord), Meckerstraße 1-3 (Ecke alte Jülicher Straße) Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

Bushaltestelle Meckerstraße, Linie 5 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

DB-Bahnhof Düren 

Telefon Vermittlung: 02421 407820 Helaba 

Fax: 02421 40782299 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Postbank 

 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der LVR Louis Braille Schule 

 
 

  12.02.2021 

 

 

 

Tel    0242140782200 

Fax   0242140782299 

Kerstin.Gruen-Klingebiel@lvr.de 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

erst einmal vielen Dank für die hohe Beteiligung bei der Elternabfrage zum Wieder-

beginn des Unterrichtes. Gestern Abend kamen dann die dazugehörigen Informatio-

nen zum Schulstart, als PDF in verkürzter Form im Anhang. 

Das Ministerium sieht vor, dass wir den Unterrichtsbetrieb beginnen mit der Primar-

stufe und der Unterstufe im Wechselunterricht. Wir werden Ihren Wünschen folgen 

und einen wöchentlichen Wechsel vorsehen. Die genaue Aufteilung erfahren Sie am 

Dienstag von Ihren Klassenleitungen per Mail. 

Die Abschlussklasse werden regulär in Präsenz unterrichtet. Für alle gelten wieder die 

verschärften Maßgaben, dass alle Schüler*innen auf dem Schulgelände bis zur Klasse 

und die Schüler*innen der Hauptschule und der Förderklassen auch im Unterricht ei-

nen MNS tragen müssen. Sollte aus dieser Schülergruppe jemand medizinisch befreit 

sein, brauchen wir dazu ein aktuelles medizinisches Attest. 

 

Die Situation bei der Schülerbeförderung hat sich insofern geändert, dass jetzt gilt die 

Pflicht gilt, währen der Fahrt einen MNS und ab 14 einen medizinischen MNS zu tra-

gen, wie im öffentlichen Nahverkehr auch. Falls Ihr Kind das nicht kann und Sie bisher 

einen Antrag auf Einzelbeförderung bewilligt bekommen haben, kontrollieren Sie bitte 

 

mailto:anregungen@lvr.de
mailto:beschwerden@lvr.de


 

Seite 2 

 

den Bewilligungszeitraum und denken Sie gegebenenfalls daran, einen Verlänge-

rungsantrag zu stellen. 

 

Da viele unserer Schüler*innen als besonders gefährdet gelten, haben wir großes 

Verständnis, wenn Sie sich dafür entscheiden, ihr Kind nicht zur Schule zu schicken. 

Wenn das länger als 2 Wochen andauert, brauchen wir auch hierfür ein ärztliches 

Attest und es gilt das gleiche wie in Quarantänephasen: die Schulpflicht besteht wei-

ter, und es ist Ihre Pflicht dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind am Distanzunterricht 

teilnimmt und schulische Entwicklungen möglich sind. Unsere Kolleg*innen unterstüt-

zen Sie dabei, nehmen Sie telefonisch Kontakt mit ihren Klassenleitungsteams auf 

und lassen sich beraten! 

Zur Erinnerung: auch Kolleg*innen werden krank, müssen in Quarantäne oder Ähnli-

ches. Wir haben ein Vertretungskonzept entwickelt, was wir auf der nächsten Schul-

konferenz verabschieden werden und dann veröffentlichen. Dieses Konzept beinhaltet 

unter anderem, dass wenn niemand aus einem Klassenleitungsteam zur Verfügung 

steht, Klassen für kurze Zeiträume wieder im Distanzunterricht beschult werden müs-

sen, damit wir für den Rest der Schüler*innen gleichbleibende Lerngruppen ermögli-

chen können. Das ist zum Schutz Ihrer Kinder, wir bitten um Verständnis. 

 

 

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage, da wir dort zeitnah immer alle Än-

derungen bzw. alle Belange bezüglich Corona veröffentlichen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Grün-Klingebiel & Dorothea Päffgen 

- 

 


